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▶▶ Arzneimittel-Verordnung
zahnärzte dürfen nur innerhalb ihres fachbereichs verordnen

| Ein Zahnarzt darf bei einem Rezept über verschreibungspflichtige Arznei-
mittel nur innerhalb seines Fachbereichs Dentalheilkunde verordnen. Hor-
monelle Kontrazeptiva, Dermatika, Schilddrüsenhormone etc. sind also für 
das zahnärztliche Rezept tabu. Darauf machte kürzlich das Fachportal 
APOTHEKE ADHOC aufmerksam. |

Die Zahnheilkunde ist in § 1 Abs. 1 und 3 Zahnheilkundegesetz (ZHG) definiert. 
Dadurch wird auch die Verschreibungsbefugnis begrenzt. Danach dürfen Zahn-
ärzte nur Dentalpharmazeutika, Analgetika, Antibiotika, Sedativa und Rachen-
therapeutika verordnen, die der Erkennung oder Behandlung von Erkrankun-
gen im Zahn-, Mund- und Kieferbereich dienen. Alle anderen Arzneimittel lie-
gen außerhalb der Dentalheilkunde und dürfen nicht vom Zahnarzt verschrie-
ben werden. Sonst kann er sich wegen unerlaubter Ausübung der Heilkunde 
strafbar machen (§ 5 Heilpraktikergesetz). Das gilt für GKV- und Privatverord-
nungen gleichermaßen (auch für nahe Angehörige des Zahnarztes) und nach 
enger Gesetzesauslegung ebenso für den Eigenbedarf (den der Zahnarzt nach 
Vorlage seines Arztausweises in der Apotheke erwerben kann).

Hintergrund | Das Apothekenteam darf verschreibungspflichtige Arznei-
mittel nur abgeben, wenn eine gültige ärztliche, zahnärztliche oder tierärzt-
liche Verschreibung vorgelegt wird. Apotheker müssen insofern u. a. über-
prüfen, ob der Verordner entsprechend seiner Approbation verschrieben hat 
(§ 1 Arzneimittelverschreibungsverordnung, § 17 Apothekenbetriebsordnung). 

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Beitrag „Eigene Heilmittel-Richtlinie und -Katalog für Zahnärzte ab 01.07.2017“ (ZP 
2/2017, Seite 2)

• Download „Zahnärztliche Heilmittel-Verordnung: Was beim Ausfüllen des neuen Vor-
drucks zu beachten ist“ (www.iww.de/s1879).
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▶▶ Berufspolitik
zmVz: KzBV fordert nachbesserungen im tSVG

| Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hat eine stärkere 
Regulierung für die Gründung von Zahnärzte-MVZ (Z-MVZ) gefordert. Im 
Rahmen der Anhörung zum geplanten Terminservice- und Versorgungs-
gesetz (TSVG) warnte KZBV-Chef Dr. Wolfgang Eßer vor einem „Ausverkauf“ 
der seit über 60 Jahren bewährten zahnmedizinischen Versorgung. |

Bisher sind bundesweit 600 Z-MVZ, insbesondere in Großstädten und Bal-
lungsräumen, entstanden. Das gefährdet die Versorgung in dünn besiedelten 
Gebieten. Investoren nutzen bei der Gründung eine Lücke im GKV-Ver-
sorgungsstärkungsgesetz. Dieses verbietet die Gründung von MVZ durch Ge-
sellschafter ohne fachlich-medizinischen Bezug. Die Gründer der Z-MVZ 
umgehen dies, indem sie bisher gründungsberechtigte Einrichtungen (z. B. 
Krankenhäuser) aufkaufen. Die KZBV fordert im TSVG Nachbesserungen.
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